
368 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXII.GP. 

26. 3. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
rp.it,dem., ~as Jlesdlllßgesetz geändert wird 

. Der.Nati()ri~lrathat beschlossen: 
.'", .. 

Artikel I 

Das Beschußgesetz, BGB!. Nr. 141/1951 wird 
w;ie folgt geändert:. 

," .:" 

1. ,§ 5 Albs. 2 hat; zu .lauten: 

:,.:{2} .De~· Endbmnuß 'muß' bei Flinten "und 
mehtläiifigen Gewehren ein Beschuß der vorbe
arbeiteten Läufe oder :einezerstörungsfreie Werk
stoffprüfung vorausgegangen sein (Vorbeschuß). 

2. § 7 ~bs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Zeigt die. Waffe nach 'dem End
besdll,iß' die' Sidlerlieit'beein:trächtigende Mängel, 
sO,istsie ohne Besch).lßzeiehen, jedoch mit der 
P'rotlokol1nummer versehen, zurückzugeben (§3). 
. ::.' 

3. § 23 (neu) hat zu lauten: 

,,§ 23. Der Bundesminister für Bauten und 
Technik kann im Bereich dieses Gesetzes öNor
men oder Teile: von ihrien .für' verbindlich' .er-
kläl,"en," ' 

4. Der bisherige §23hat die Bezeichnung § 24-
zu erhalten und zu lauten: " ," 

",,§ 24. Dieses Bund~sgesetz tritt mit ,dem.seiner 
K\lndmachung folgenden Monatsersten in, Kraft. 
Mit seiner Vollziehung ist der Bundesminister 
für Bauten und Technik, hinsichtlich§ 19 i~Eill-: 
vernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 
betraut.'" .,' ', .. ,'. 

Artikel II 

Mit der' Vollziehung 'diesesBundesgeset:zesi.st 
der Bundesminister für. Bauten und Technikh,e" 
traut . 
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2 368 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Zu § 5 Abs. 2: 

Bestimmte Staaten verlangen für ihre Waffen 
audt heute nodt einen Vorbesmuß, sei es in 
Form eines regelrechten Besdtusses mit ent-
9predtenden Ladungen, sei es in Form von an
derweitigen Prüfungen, die diesem Vorbesdtuß 
gleidt'zuhalten sind. österreich hat beispielsweise 
seinerzeit ein BesdtußaJbkommen mit Groß
britannien und seinen Dominien abgesdtlossen 
mit der VerpfliChtung, diesen ·Vorbesdtuß durdt
zuführen. Dieser wird automatism. durdtgeführt, 
sdbald dem Besdtußamt das Ziel des Waffen
exportes bekann~gegdben wird. 

Die Aufnahme der Wortgruppe "oder eine 
zerstörungsfreie W erkstoffpriilfung" entspridtt 
den vor der Ratifizierung stehenden Regelungen 
der CIP (COMMISSION'INTERNATIONALE 
PERMANENTE POUR L'EPREUVE DES 
ARMES A FEU PORTATIVES = Ställ'di·ge In
ternationale Kommission zur Erprdbung von 
Handfeuerwaffen). 

Vorgenannte Kommission ist die auf Grund 
des übereinkommens vom 15. Juli 1914 erridt
tete "Ständige Internat~onale Kommission". 

Mit dieser Ergäl1iZung soll dem Fortsdlritt der 
Technik auf dem Gebiet derzerstörungsfreien 
Werkslloffprüfung Redtnung getragen werden. 

Zu§ 7 Abs. 1: 

Durch die Anbringung derPtotokollnulllmet 
ohne Beschußzeichen sollen die österreichisdten 
Besdtußämter oder gegelbenerufalls die Besdtuß
prüfstellen anderer Staaten auf den. Umstand auf
merksam gemadtt werden,. daß·. die zum Besdtuß 
übermittelte Waffe sicherheitsgefährdende Män~ 
gel aufweist und daher nidtt beschußfähig ist~ 

Zu § 23 (neu): 

Die Aufnahme·von Vorsdtriften üb.erdie Ver
bindlidterklärung von öNORMEN (zur Gänze 
oder teilweise), wie beispielsweise in § 83 deI." 
Allgemeinen Dienstnehmel"Sdtutzverordnung, 
BGBl. NI.". 265/1951 i. g. F. und in § 2 des 
Elektrotedtnikgesetzes, BGBl. Nr. 57/1965, zeigt 
eine steigende Tendenz. Dies entspridtt .audt 
einem internationalen Trend zur Veribindlidt
erklärung von Normen. 
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